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25. X. 12 
VII ZR 146/11

17.
25. X. 12 
VII ZR 56/11

18.
25.X. 12 
VII ZB 12/10

a) Die Domainbedingungen der Domain-Registnerungs- 
stelle DENIC eG von 2004 erfordern für einen Provider
wechsel einen diesbezüglichen vom Domaininhaber autori
sierten Auftrag. Nach den Erläuterungen der DENIC zum 
Providerwechsel (Stand: 29. Oktober 2003) kommt dem 
Schweigen des bisher die Domain verwaltenden DENIC- 
Mitglieds auf Anfragen der Beklagten, zu einem Provider
wechselauftrag Stellung zu nehmen, nicht der Erklärungswert 
zu, dass das bisher die Domain verwaltende DENIC-Mit- 
glied im Namen des Domaininhabers dem Providerwechsel 
zustimmt und damit den neuen Provider im Wege der Ertei
lung einer Außenvollmacht bevollmächtigt.
b) Schließt die Domain-Registrierungsstelle DENIC eG
sukzessive mehrere Domainverträge bezüglich derselben Do
main ab, so ist die Frage, welchen Vertrag sie erfüllen muss, 
grundsätzlich nach dem Prioritätsprinzip zu Gunsten desjeni
gen zu beantworten, der als erster den Domainvertrag abge
schlossen hat................................................................................  195

a) §90a HGB findet auf Wettbewerbsabreden Anwendung, 
die nach der formellen Beendigung des Handelsvertreter
vertrags vereinbart werden, wenn sich die Parteien über we
sentliche Elemente der Wettbewerbsabrede schon während 
der Laufzeit des Handelsvertretervertrages geeinigt haben.
b) Sieht das Wettbewerbsverbot eine Überschreitung der in
§90a Abs. 1 Satz 2 HGB genannten zeitlichen, Örtlichen 
und/oder gegenständlichen Grenzen vor, so ist es nicht insge
samt unwirksam, sondern nur im Umfang der Überschrei
tung...............................................................................................  207

a) Da dem Schuldner im Anwendungsbereich des §850f 
Abs. 2 Halbsatz 2 ZPO dasjenige belassen werden soll, das 
er zur Deckung des sozialhilferechtlichen Existenzminimums 
im Sinne des SGB XII benötigt, sind die dort für die Anrech
nung von Einkommen und geldwerten Vorteilen maßgeben
den Grundsätze auch bei der Ermittlung des ihm pfandfrei 
zu belassenden Betrages zu berücksichtigen.
b) Das Vollstreckungsgericht hat zu prüfen, ob der notwen
dige Bedarf des Schuldners ganz oder teilweise durch weitere 
•Einnahmen oder geldwerte Naturalleistungen tatsächlich ge
deckt ist. Im Umfang der anderweitigen Deckung ist der Frei
betrag, der dem Schuldner aus seinem gepfändeten Arbeits
einkommen zu belassen ist, herabzusetzen.
c) Bei nicht getrennt lebenden Ehegatten muss das Vollstrek-
kungsgericht ohne Rücksicht auf gesetzliche Unterhalts
ansprüche wegen der aus §19 Abs. 1 SGB XII (2003), §19 
Abs. 1, §27 Abs. 1, Abs. 2 SGB XII folgenden Wertentschei
dung auch die Einkünfte des Ehegatten in die Prüfung der Be
darfsdeckung mit einbeziehen...................................................  224
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19. a) War zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein
31. X. 12 Rechtsstreit über eine Forderung anhängig, der vom Insol-*
III ZR 204/12 venzverwalter oder von einem Insolvenzgläubiger widerspro

chen wurde, und verfolgt der die Forderung Bestreitende sei
nen Widerspruch nicht, ist der Gläubiger der Forderung zur 
Aufnahme des Rechtsstreits auch dann befugt, wenn für die 
Forderung ein vollstreckbarer Schuldtitel oder ein Endurteil 
vorlag.
b) Ein Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren ist ein Rechts
streit im Sinne von §180 Abs. 2 InsO, durch dessen Auf
nahme die Feststellung der bestrittenen Forderung zu betrei
ben ist. Über einen Zwischenstreit über die Wirksamkeit der 
Aufnahme des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens ist ent
sprechend § 303 ZPO durch Beschluss zu entscheiden.
c) Gegner des die Feststellung seiner zur Insolvenztabelle an
gemeldeten Forderung betreibenden Gläubigers ist derjenige, 
der der Forderung im Insolvenzverfahren widersprochen hat.
Er tritt an die Stelle des Schuldners in den aufgenommenen 
Rechtsstreit ein.
d) Der an die Stelle des Schuldners in den aufgenommenen 
Rechtsstreit eintretende Widersprechende ist an die bisheri
gen Ergebnisse des Rechtsstreits gebunden.
e) Die uneingeschränkte Aufnahme eines Rechtsstreits durch
den Gläubiger einer zur Insolvenztabelle angemeldeten For
derung ist, wenn der Forderung mehrere Personen im Sinne 
von § 178 Abs. 1 Satz 1 InsO widersprochen haben, nur wirk
sam, wenn der Rechtsstreit gegenüber allen Widersprechen
den aufgenommen wird.............................................................. 233

20, a) Ist bei einem internationalen Warenkauf als Lieferklausel
7. XI. 12 der Incoterm DDP (geliefert verzollt) benannter Bestim-
VIII ZR 108/12 mungsort vereinbart worden, ist für die Bedeutung der Klau

sel in der Regel auf die Anwendungshinweise der Internatio
nalen Handelskammer (ICC) zurückzugreifen. Danach hat 
der Verkäufer die geschuldete Lieferleistung am benannten 
Bestimmungsort als Bringschuld zu erfüllen,
b) Für eine an diesen Bestimmungsort anknüpfende gericht
liche Zuständigkeit des Erfüllungsorts gemäß § 29 ZPO ist es 
unerheblich, ob sich die Vertragsparteien dieser Wirkungen 
bei Vereinbarung der Lieferklausel bewusst waren................. 243
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